
                                     Programm 

                                           25. Konferenz des Leipziger Netzwerkes für Kinderschutz und Frühe 
Hilfen zum Thema: 

 
                                             „Kinder mit Eltern unsichtbarer Krankheiten“ 

                                                 Kinderschutz/ Kindeswohl mit psychisch kranken Elternteilen 
 

Wann:                  16.09.2020, 14.00 – 17.30 Uhr 
Wo:                      OFT „Völkerfreundschaft“ Stuttgarter Allee 9, 04209 Leipzig Grünau 
 
Thema: In Deutschland leben etwa 12 Millionen Kinder und Jugendliche. Geschätzte drei Millionen 
von ihnen, also fast jedes vierte Kind wächst vorübergehend, wiederholt oder dauerhaft mit einem 
Elternteil auf, dass an einer psychischen Störung leidet. 
Im Rahmen der Netzwerkarbeit im Kinderschutz und der Frühen Hilfen ebenso wie in den Sozialen 
Diensten und bei Angeboten der Jugendhilfe gibt es vermehrt Berührungspunkte mit dieser The-
matik und somit einen Bedarf an Wissen um psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit el-
terlicher Sorge. 
Unumstritten bedeutet Kindeswohl im Kontext psychischer Erkrankungen von Elternteilen immer 
eine besondere Herausforderung für Fachkräfte der sozialen Arbeit, für Fachkräfte der Medizin und 
nicht zuletzt auch für Beteiligte in der Rechtsprechung. Hier bedarf es einer hohen Aufmerksamkeit 
Aller, denn jeder Fall ist einzigartig. Manche Familien können auf interne Ressourcen 
zurückgreifen, andere sind auf Unterstützung angewiesen.                                                                                              
Wann aber beginnt eine Sorgerechtseinschränkung, wann beginnt Überforderung? Wann ist das 
Kindeswohl in Gefahr und wie kann dieser Moment immer rechtzeitig erkannt werden? Was ist zu 
tun? Wer kann diese Grenzen begutachten? Welche Konsequenzen hat eine medizinische 
Einschätzung?                                                                                                                                    
In der 25. Netzwerkkonferenz wollen wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln dem Thema 
Kinderschutz mit psychisch kranken Elternteilen widmen und Antworten auf o.g. Fragen finden.  
Ziel ist es zu schauen, welches Netzwerk wir in Leipzig als Antwort auf eine solche, häufig subtile 
Gefahr der Kindeswohlgefährdung zur Verfügung haben? 

Programm: 

ab 13.30 Uhr – Ankunft und Anmeldung 

14.00 Uhr –  Beginn der Veranstaltung  

Referat - Handlungsschritte aus der Beratungsstelle AURYN 

Frau Doreen Leib, Diplom-Psychologin, Beratungsstelle AURYN, Leipzig 

In Leipzig leben schätzungsweise 16.500 Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil. 

Eine psychische Erkrankung eines Elternteils stellt nun aber nicht per se eine 
Kindeswohlgefährdung dar. Dennoch verändert sich das Familienleben. Die Beziehungen sind oft 
durch Spannungen, Streit, Rückzug, Aggressionen und Rollenverschiebungen geprägt. In 
Abhängigkeit von der elterlichen Psychopathologie und vielen anderen Faktoren wird die 
Erziehungsfähigkeit beeinflusst und kann beeinträchtigt werden. Anhand von Fallbeispielen 
betroffener Familien mit unterschiedlichen Krankheitsbildern wird im Rahmen des Beitrages auf 
Schwierigkeiten von Eltern und Kindern aufmerksam gemacht und dabei werden Möglichkeiten 
erläutert, die einzelnen Familienmitglieder zu unterstützen, um damit auch 
Kindeswohlgefährdungen abzuwenden.   

        

                                                                                                      



Referat - Handlungsschritte des Allgemeinen Sozialdienstes 

Herr Uwe Schiller, Sozialbezirksleiter ASD Ost, Amt für Jugend, Familie und Bildung Leipzig 

Familien können in für sie belastende Situationen kommen. Das kann Bereiche der Erziehung der 
Kinder, Trennungssituationen der Eltern, Erkrankung eines Elternteils, aber auch die Sicherung der 
Lebensgrundlagen der Familien betreffen. Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) der Stadt Leipzig hat 
u.a. die Aufgabe, die Notwendigkeit von erzieherischen Hilfen festzustellen und über die 
geeigneten Hilfen auf der Grundlage des SGB VIII zu entscheiden. Zudem hat der ASD den 
Auftrag, gewichtigen Anhaltspunkten über eine drohende Kindeswohlgefährdung nachzugehen. Es 
sind dafür erforderliche Informationen zur Klärung der Gefährdung einzuholen, um dann in einer 
Risikoabwägung über notwendige und geeignete Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu 
entscheiden. Psychische Erkrankungen sind einschneidende Entwicklungen für das gesamte 
Familiensystem. Sie können familiale Beziehungen destabilisieren oder dynamisieren. 
Insbesondere Kinder leiden unter den damit verbundenen alltäglichen Konflikten und Spannungen 
und können dadurch in ihrer eigenen Entwicklung bedroht sein. 
 
Fragen wie: „Wie kann der ASD Eltern und deren Kinder in solchen belastenden 
Lebenssituationen unterstützen und/oder entlasten?“ und „Wie kann/sollte eine Kooperation mit 
den Familien, beteiligten Institutionen und dem ASD gestaltet werden, um möglichen 
Entwicklungsrisiken bei den Kindern und Jugendlichen entgegen zu wirken?“ stehen im Mittelpunkt 
des Beitrages. 
 
 
16.00 – 16.30 Uhr – Pause 

 

Referat - Handlungsschritte im familiengerichtlichen Verfahren 

Frau Ulrike Baraniak, Richterin am Amtsgericht als weitere aufsichtsführende Richterin, 
Abteilungsleiterin der Familienabteilung des Amtsgerichts Leipzig 

Trotz diverser Beratungsmöglichkeiten für Eltern in Trennungssituationen und verschiedener 
Hilfsangebote durch das Jugendamt – ASD – kommt es häufig auch zu familiengerichtlichen 
Verfahren zu Fragen des Umganges oder der elterlichen Sorge auf Betreiben eines Elternteiles. 
Überdies wendet sich der ASD mit der Anregung familiengerichtlicher Maßnahmen gemäß §§ 1666 
ff BGB an das Familiengericht, wenn anderweitige, d.h. niederschwelligere Maßnahmen oder 
Hilfsangebote aus Sicht des ASD nicht mehr geeignet sind, das Kindeswohl zu sichern oder Eltern 
an diesen nicht oder nicht mehr mitwirken. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden die Aufgaben des Familiengerichtes sowie der grundsätzliche 
Verfahrensgang bei Gericht dargelegt. Darüber hinaus soll er einen kurzen Einblick geben, worauf 
bei Gericht der Fokus gelegt wird, welche Professionen am gerichtlichen Verfahren beteiligt sind 
und von wem und auf welchen Wegen das Gericht seine Erkenntnisse erhält, die es zur Grundlage 
seiner gerichtlichen Entscheidung macht. So wird dargelegt, wann bspw. familienpsychologische 
Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben werden, welche Fragestellungen diese beinhalten 
können und ob das Gericht an die Einschätzung des Sachverständigen gebunden ist. Ferner wird 
darauf eingegangen, ob sich gerichtliche Verfahren, an denen psychisch kranke Eltern beteiligt 
sind, von denen mit gesunden Eltern unterscheiden und welche Problematiken sich hierdurch für 
das gerichtliche Verfahren ergeben. 

 

Referat - Handlungsschritte eines Sachverständigen 

Herr Carsten Wonneberger, familienrechtspsychologischer Sachverständigengutachter Leipzig 

Gerade dann, wenn für sorge- oder umgangsrechtliche Entscheidungen des Familiengerichts 
erheblich ist, ob durch eine mutmaßliche psychische Erkrankung eines oder beider Elternteile die 
Erziehungsfähigkeit ganz oder in Teilen eingeschränkt ist, werden zur Unterstützung der 
gerichtlichen Entscheidungsfindung auch sog. familienrechtspsychologische Sachverständige 
beauftragt. Sie handeln im Auftrag des Gerichts. 



Im Vortrag wird erläutert, welche Rolle und welche Aufgaben sich daraus für Sachverständige 
ergeben und wie das gutachterliche Vorgehen bei Verdacht auf eine relevante psychische 
Erkrankung der Eltern aussehen sollte.                                                                                                      
Konkrete Stichpunkte hierzu sind: psychologisch-psychiatrische Diagnosen und ihre Bedeutung im 
Begutachtungsprozess, Symptomverhalten und deren Verhältnis zum Erziehungsverhalten, 
psychiatrische (Zusatz-) Gutachten, Krankheitseinsicht, Ressourcen und Belastungen, 
gutachterliche Einschätzung und Prognose sowie Hinwirken auf Einvernehmen. 
In der Begutachtung gilt allgemein die Formel, dass jeder Fall in seiner Besonderheit zu betrachten 
und als Einzelfall zu bewerten ist. Wie dies bei Hinweisen auf psychische Erkrankungen der Eltern 
realisiert werden kann, wird anhand von prototypischen Konstellationen erläutert. 
In solchen Fällen sind Sachverständige in besonderer Weise auf die Vorerfahrungen der bisher im 
Familiensystem tätigen Professionen angewiesen. Warum das so ist und wie aus Sicht des 
Sachverständigen eine im Interesse des Kindes gelingende Kooperation, d.h. auch eine kritische 
Überprüfung des Gutachtens selbst, realisiert werden kann, soll ebenfalls thematisiert werden. 
 

Diskussion 

 

17.30 Uhr Ende der Veranstaltung 


